
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/4/1 4Ob527/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.04.1970

Norm

AnerbenG §1

AnerbenG §11

AnerbenG §117

ZPO §192 B1

ZPO §192 B11

ZPO §190 B

Rechtssatz

Die Rechtsmittelbeschränkung des § 192 Abs 2 ZPO gilt dort nicht, wo Grundprinzipien der Kompetenzverteilung der

Lösung einer Vorfrage durch das angerufene Gericht entgegenstehen (hier: Unterbrechung eines Prozesses zur

Feststellung der Erbhofeigenschaft einer Nachlaßliegenschaft durch das hiefür ausschließlich zuständige

Abhandlungsgericht).
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